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Merkblatt über die Übermittlung und Verarbeitung personenbezogener Daten von 
Schülerinnen und Schülern, ebenso von Erziehungsberechtigten 
 
Die Meldebehörde der Hauptwohnung übermittelt unserer Grundschule zum Zweck der 
Gewährleistung der Erfüllung der Schulpflicht personenbezogene Daten der im jeweiligen 
Schulbezirk gemeldeten Kinder, deren Schulpflicht im folgenden Jahr beginnt, sowie der 
gesetzlichen Vertreter dieser Kinder folgende personenbezogene Daten: 
 

1. Zum Kind: 
 Familienname, 
 Vorname unter Kennzeichnung des gebräuchlichen Vornamens, 
 Geburtsdatum und Geburtsort sowie bei Geburt im Ausland den Staat, 
 Geschlecht 

2. Zu den gesetzlichen Vertreterinnen und Vertretern 
 Familienname, 
 Vornamen 
 Anschrift, 
 Auskunftssperren nach §51 des Bundesmeldegesetzes und bedingte Sperrvermerke nach §52 

des Bundesmeldegesetzes 
 

Diese o.g. Daten werden von Ihnen als Erziehungsberechtigte durch die Bekanntgabe von Mail-
Adressen und Telefonnummern ergänzt und von uns im Schulverwaltungsprogramm Danis (liegt 
auf verschlüsselter Datenbank des Servers des Landkreises GF) zu folgenden Zwecken 
gespeichert und verwendet: 
 

 Übermittlung an das Gesundheitsamt Gifhorn über eine sichere, 
passwortgeschützte Cloud (Schuluntersuchungen im Rahmen der Grundschulzeit).  

 Übermittlung von Vor- und Familiennamen an die örtliche Presse (gesonderte 
Einverständniserklärung). 

 Übermittlung von Vor- und Familiennamen an die anderen SG – Schulen zwecks 
Teilnahme an gemeinsamen Schulveranstaltungen (z.B. Sportturnier). 

 Auch dem Jugendamt, der Polizei sowie dem Datenschutzbeauftragten der 
Niedersächsischen Landesschulbehörde, dem Kultusministerium, dem 
Landesrechnungshof und der Samtgemeinde Isenbüttel (Schulträger) sind wir unter 
bestimmten Voraussetzungen zur Auskunft oder Offenlegung von Daten verpflichtet. 

 Verwendung der o.g. Daten für Verarbeitung im Zeugnisprogramm Teachers little 
helper und zur Erstellung des Zeugnisses. Der Transfer der persönlichen Daten 
innerhalb des Zeugnisprogramms wird sicher durch den Anbieter mit „Ende zu Ende 
Verschlüsselung“ gewährleistet. Dieser verwendet zur Speicherung der Daten einen 
externen Speicher von 1+1 Internet SE.  

 Eintragungen der o.g. Daten in die jeweilige Schülerakte (ergänzt durch Individuelle 
Lernentwicklung o. Konferenzbeschlüssen) zur Weitergabe an die jeweilige 
weiterführende Schule. 

 Übermittlung von Vor- und Familiennamen, Anschrift und Telefonnummern an die 
Koordinatorinnen des Ganztagsbereiches sowie der Außerschulischen Betreuung 
der Grundschule für die Erreichbarkeit und für Notfälle.  
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 Erstellung einer Telefonliste der jeweiligen Klassen zur Verwendung im Sekretariat 
unserer Schule, für Absprachen, Schriftwechsel oder Notfallerreichbarkeiten. 

 Erstellen von evtl. Förderplänen und zur Beantragung eines evtl. 
sonderpädagogischen Förderbedarfes zur Weiterleitung an die Landesschulbehörde 
Braunschweig. 

 Fotos und Vornamen des Kindes zur Berichterstattung auf der schulischen Homepage. 
 Erstellen von klasseninternen Telefonlisten auf Wunsch der Lehrkräfte und 

ElternvertreterInnen der Klassen (gesonderte Einverständniserklärung). 
 Aushang eines klasseninternen Geburtstagskalenders aller Kinder der Klasse im 

Klassenraum / Ganztagsraum der Schule. 
 Einsicht der personenbezogenen Daten im Benutzerzugang der 

Erziehungsberechtigten (angemeldet im Ganztagsbereich der Schule) im System Giro 
Web durch das Sekretariat der Grundschule. 

 Weitergabe von Vor- und Nachname und Geburtsdaten der Kinder im akuten 
Krankheitsfall (Transport Krankenhaus). 

 PKW – Beförderung aller Kinder (Vor – und Nachname, Geburtsdaten) 
 Smartwatches sind eine besondere datenschutzrechtliche Herausforderung. Zum 

einen dürfen Sie für Ihr Kind keine Ortungsfunktionen aktivieren. Zum anderen sind sie 
Schülerinnen und Schülern in der Schule und im schulischen Umfeld untersagt: Es 
könnten Aufnahmen (Audio/Foto/Video) während des Unterrichts, in Gesprächen oder 
während der Pausen gemacht werden. Dies ist rechtswidrig und daher nicht 
akzeptabel. Kollegium und Mitschüler/innen sind vor heimlichen Aufnahmen aller Art zu 
schützen. Laut Entscheidung der Bundesnetzagentur sind wir verpflichtet, solche Uhren 
an uns zu nehmen; am Ende des Schultages kann Ihr Kind die Uhr wieder an sich 
nehmen – und bitte in Zukunft zu Hause lassen! 

 WhatsApp darf von Lehrkräften auch in der Kommunikation mit Eltern nicht genutzt 
werden. 

 


